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Skrhctnblungen am ©d)meijerifd)en ©täbtetag
in ©laruS, 3. (September 1911.

(Korr.)

Stuf bem letjtjäfyrigen ©täbtetag in Sa ©h®up=be»$onbS
biclt ?ßrof. S'SpIattenier, ®ireftor ber bortigen Kunft»
faulen, einen Sortrag über bie ©d)önheit ber ©täbte.
3lnfct)tie^enb mürbe ein Slntrag angenommen, bahingehenb,
eine befonbere Kommiffton folle biefe $rage eingehenber
ftubieren unb bem nädjften ©täbtetag Setid)t unb 2In»

trag unterbreiten.
®er Sorfianb beS ©cEjrDetgertfdEjen ©täbteoerbanbeS

beftetlte bie genannte Kommiffion auS ben Herren Sieg.'
Sat 9Irmin ©töcflin, Safel, ©tabtrat Qmer ©d)neiber,
®enf, ©tabtrat ®r. Klöii, 3flricl), ©tabtrat £>. ©dfjfatter,
©djaffbaufen, ©tabtrat ®r. Sinbt, Sern.

2lm ©täbtetag in ©laruS referierten bie beiben erft»
genannten Herren. Neg.=Nat ©töctli führte auS:

Seoor bie Kommiffion ficf) an bie Arbeit machte,
erfolgte eine StrbeitSteitung in ber SBeife, baff fie Umfcfau
hielt, metctje ©efefe unb Serorbnungen, bie Seftimmungen
gegen bie Serunftaltung beS ©täbte» unb SanbfchaftS»
bitbeê enthalten, bereits erlaffen mürben in ber ©rffmeis;
bann in poeiter Sinie, metrije biesbe^üglictjen ©efe^e unb
Serorbnungen baS ïïuSlanb befitjt unb fchüeflid), roaS
in ber Siteratur über biefen Çpunft gefdjrieben mürbe.

Sn erfter Sinie ift barauf binjumeifen, baf £>err
®r. ©rofmann, ©efretär beS ©ct)roeigerifc£)en ©täbte»
oerbanbeS, bie bezüglichen ©efetje gefammelt unb in
So. 8, Jahrgang XJI be§ ^entralblatteS, oeröffentlidjt
<)at, roaS ^infidjttid) gefe^lidEjem ©chut) bei ©täbtebilbeS
nor Serunfialtungen in ber ©djmeij fdjoit nortjanben ift.
I- ©efetjgebung ber einzelnen ©täbte unb

Kantone in ber ©d)meij.
®a finben mir in oerfdfiebenen ©efefen Paragraphen,

nie ootlfiänbig berechtigen mürben, Sorfdfiiften p machen
gegen bie Serunftaltung beS ©täbtebubeS; fo £>eriSau,
"afetftabt, Sern u. a. m. 3" ken SBeftîantonen, Sern
^begriffen, treffen mir fantonale ©efet)e pm ©d)ut$e ber
Saubenfmäler, mo fetjr eingefenb bie einzelnen Objette
nufgejatjlt unb oor Serunftattung u. f. ro. gefdjüttf »erben.
®}efer ©d)ut) mirb nidjt nur Sauten unb Sauteiten non
Wortfd)em, ïûnftlerifdjem ober îunflt)iftorifc^em 2Bert
5", ted, fonbern aud) ©emätben, Saubenfmälern u. f. m.

^ Kantone ber Dftfchmeij îjaben biefe ©efeheSbeftim»
jungen nicf)t. ®iefe§ ©efet) l)at fd)on oiel ©ute§ ge»
Mtet; at§ SemeiS biefür mag bie ©tabt Sern gelten,
é ti)re djarafterifiifche Sauart behielt, maS anbere

©cf)roeigerftäbte nid)t aufpmeifen haben unb batjer nach
bem Sorbilb oon Sern geeignete Sorfcfyriften erliefen.

II. ©efefälidje Seftimmungen beS SluSlanbeS.
3n Sapern, Saben, Reffen, ©acl)fen unb in Sreufen

finben mir ©efet)e über ben ©ciph beS ©täbtebilbeS unb
ber Naturfd)önheiten, bie bis pm fjat)re 1906 prüdt»
reidjen. ®aS ©efet) gegen bie Serunftaltung oon ©tabt
unb Sanb im Königreich ©achfen hält p>ifd)en ben ©e=

fetten oon Preufen unb ben ©übftaaten bie SJiitte.
SBährenb Preufen baS ftrifte ©pftem ohne jebe @nt=

fdjäbigung burdjführt, fietjt ©achfen eine folche oor, in»
fofern unoerhältniSmafig hohe Qpfer geforbert merbeit.

©otche Sebingungen finb für ben prioaten fefjr ein»

fchneibenb unb meil geroöhnlidj bie Serantmortung bei
ben einzelnen Saubehörben fehr grof ift unb fie oon
biefen nicht gern unb nicht gut übernommen merben
tonnen, fo ftet)t ba§ fächfifd)e ©efeh eine Kommiffion
oor, bie in 9MurSfad)en enbgüttig eritfcfjsibet.

3t(Ie fragen, bie über ben ©d)uh beS ©tabtbilbeS
aufgemorfen mürben, finb in ®hefen ^ufammengefaft unb
jroar auf ©runb oon Sorthefen, bie bereits im £yahre
1903 ber ©täbtetag nach einem Seferat oon ©tabtrat
QSler, SGBinterthur, angenommen hol-

III. &hefen betreffenb Sta^Hahmen ;um ©cl)uhe
unb pr görberung ber Schönheit ber ©täbte.

1. Seftehenbe Quartiere, Straffen, fßlähe unb Sau»
bentmäler oon gefchicf)ttic£)er ober tünftlerifdjer Sebeutung
finb in ihrem Seftanbe möglidjft ju erhalten unb oor
Serunftaltung p fdjühen. @§ follte bieS gefc^ehen burd)
©rroerbung henoorragenber Sauroerfe, oor allem aber
burd) Sluffteüung befottberer Sauorbnungen, bie über bie

©röfje unb ©eftalt oon Seu unb Umbauten Sorfchriften
enthalten unb alle meiteren Sortehrungen gegen eine Se»

einträchtigung bei ©trafen» ober fpiapitbeS ober eine

Seeinträdjtigung ber SSirfung bei SaubentmaleS treffen.
2. fperoorragenbe 2Iu§fii|t§puntte, Saturbentmäler,

©arten» unb ^artanlagen finb ebenfalls burd) befonbere
Regelung ber Sebauung ihrer Umgebung, erforberlidfen»
fatfs burd) Sauoerbote p fcEjütjen unb p erhalten.

3. 9JUt allen Sîitteln ift barnach p trachten, baf
bie ©intönigfeit unb Nüchternheit oon Quartieren unb
einzelnen Sauten, bie in ben legten fjahrphoten faft in
allen ©täbten p Stage getreten ift, für bie güfanft p
oerhüten. 3" biefem finb rechtzeitig allgemeine
SebauungSpläne aufpftetlen unb auf ©runb ber Se»

bauungSptäne Sauorbnungen p erlaffen, meldfe fd)öne
?ßlah= unb ©trafenbilber ermöglid)en unb genügenb
@rünftäd)en oorfehen.

4. ®a burch bie Sauorbnungen nicft alle ©injel»
heiten ber Sauroeife reglementiert merben foüen, tann
nur eine allgemeine @rmäc£)tigung ber Sehörben pr
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RMW der SchWeit der EMe.
Verhandlungen am Schweizerischen Städtetag

in Glarus, 3. September 1911.

(Korr.)

Auf dem letztjährigen Städtetag in La Chaux-de-Fonds
hielt Prof. L'Eplattenier, Direktor der dortigen Kunst-
schulen, einen Vortrag über die Schönheit der Städte.
Anschließend wurde ein Antrag angenommen, dahingehend,
eine besondere Kommission solle diese Frage eingehender
studieren und dem nächsten Städtetag Bericht und An-
trag unterbreiten.

Der Vorstand des Schweizerischen Städteoerbandes
bestellte die genannte Kommission aus den Herren Reg.-
Rat Armin Stöcklin, Basel, Stadtrat Jmer-Schneider,
Genf, Stadtrat Dr. Klöti, Zürich, Stadtrat H. Schlatter,
Schaffhausen, Stadtrat Dr. Lindt, Bern.

Am Städtetag in Glarus referierten die beiden erst-
genannten Herren. Reg.-Rat Stöckli führte aus!

Bevor die Kommission sich an die Arbeit machte,
erfolgte eine Arbeitsteilung in der Weise, daß sie Umschau
hielt, welche Gesetze und Verordnungen, die Bestimmungen
gegen die Verunstaltung des Städte- und Landschafts-
bildes enthalten, bereits erlassen wurden in der Schweiz;
dann in zweiter Linie, welche diesbezüglichen Gesetze und
Verordnungen das Ausland besitzt und schließlich, was
m der Literatur über diesen Punkt geschrieben wurde.

In erster Linie ist darauf hinzuweisen, daß Herr
Dr. Großmann, Sekretär des Schweizerischen Städte-
Verbandes, die bezüglichen Gesetze gesammelt und in
No. 8, Jahrgang XU des Zentralblattes, veröffentlicht
hat, was hinsichtlich gesetzlichem Schutz des Städtebildes
vor Verunstaltungen in der Schweiz schon vorhanden ist.

d Gesetzgebung der einzelnen Städte und
Kantone in der Schweiz.

Da finden wir in verschiedenen Gesetzen Paragraphen,
vle vollständig berechtigen würden, Vorschriften zu machen
Mm die Verunstaltung des Städtebüdes; so Herisau,
Vaselstadt, Bern u. a. m. In den Westkantonen, Bern
wbegriffen, treffen wir kantonale Gesetze zum Schutze der
Baudenkmäler, wo sehr eingehend die einzelnen Objekte
^gezählt und vor Verunstaltung u. s. w. geschützt werden.
Dieser Schutz wird nicht nur Bauten und Bauteilen von
hhtorischem, künstlerischem oder kunsthistorischem Wert
A, tell, sondern auch Gemälden, Baudenkmälern u. s. w.à Kantone der Ostschweiz haben diese Gesetzesbestim-
snmigen nicht. Dieses Gesetz hat schon viel Gutes ge-
Mtet; als Beweis hiefür mag die Stadt Bern gelten,

îk ehre charakteristische Bauart behielt, was andere

Schweizerstädte nicht aufzuweisen haben und daher nach
dem Vorbild von Bern geeignete Vorschriften erließen.

II. Gesetzliche Bestimmungen des Auslandes.
In Bayern, Baden, Hessen, Sachsen und in Preußen

finden wir Gesetze über den Schutz des Städtebildes und
der Naturschönheiten, die bis zum Jahre 1996 zurück-
reichen. Das Gesetz gegen die Verunstaltung von Stadt
und Land im Königreich Sachsen hält zwischen den Ge-
setzen von Preußen und den Südstaaten die Mitte.
Während Preußen das strikte System ohne jede Ent-
schädigung durchführt, sieht Sachsen eine solche vor, in-
sofern unverhältnismäßig hohe Opfer gefordert werden.

Solche Bedingungen sind für den Privaten sehr ein-
schneidend und weil gewöhnlich die Verantwortung bei
den einzelnen Baubehörden sehr groß ist und sie von
diesen nicht gern und nicht gut übernommen werden
können, so sieht das sächsische Gesetz eine Kommission
vor, die in Rekurssachen endgültig entscheidet.

Alle Fragen, die über den Schutz des Stadtbildes
aufgeworfen wurden, sind in Thesen zusammengefaßt und
zwar auf Grund von Vorthesen, die bereits im Jahre
1993 der Städtetag nach einem Referat von Stadtrat
Jsler, Winterthur, angenommen hat.

III. Thesen betreffend Maßnahmen zum Schutze
und zur Förderung der Schönheit der Städte.

1. Bestehende Quartiere, Straßen, Plätze und Bau-
denkmäler von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
sind in ihrem Bestände möglichst zu erhalten und vor
Verunstaltung zu schützen. Es sollte dies geschehen durch
Erwerbung hervorragender Bauwerke, vor allem aber
durch Aufstellung besonderer Bauordnungen, die über die

Größe und Gestalt von Neu und Umbauten Vorschriften
enthalten und alle weiteren Vorkehrungen gegen eine Be-
einträchtigung des Straßen- oder Platzbildes oder eine

Beeinträchtigung der Wirkung des Baudenkmales treffen.
2. Hervorragende Aussichtspunkte, Naturdenkmäler,

Garten- und Parkanlagen sind ebenfalls durch besondere
Regelung der Bebauung ihrer Umgebung, erforderlichen-
falls durch Bauverbote zu schützen und zu erhalten.

3. Mit allen Mitteln ist darnach zu trachten, daß
die Eintönigkeit und Nüchternheit von Quartieren und
einzelnen Bauten, die in den letzten Jahrzehnten fast in
allen Städten zu Tage getreten ist, für die Zukunft zu
verhüten. Zu diesem Zwecke sind rechtzeitig allgemeine
Bebauungspläne aufzustellen und aus Grund der Be-
bauungspläne Bauordnungen zu erlassen, welche schöne

Platz- und Straßenbilder ermöglichen und genügend
Grünflächen vorsehen.

4. Da durch die Bauordnungen nicht alle Einzel-
heiten der Bauweise reglementiert werden sollen, kann

nur eine allgemeine Ermächtigung der Behörden zur
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Unterfagung jeber Baute, welche unfcf»ört ift ober bem
©haratter ifjrer Umgebung nidjt angepaßt ift, genügenben
©djut) gegen bie Berunftaltung ber ©labte gewähren.
(Segen Sie Bermeigermtg einer baupolizeilichen Bau»
beroiHigung auS äfti)etifcl)en ©rünben foß bie Berufung
an eine ®achoerftänbigen»Kommiffion offen ftetjen.

5. Die Beljörben foüten BanberatungSftetlen fdjaffen,
welche unentgeltlich Bauproj;eHe äfthetifch begutachten unb
BerbefferungSoorfd)läge ausarbeiten.

6. Die Anbringung non fHeEïamefc£»ilbern, ©djau»
täften, Auffd)rtften, Sicl)treHamen u. f. tu., welche baS

DrtS», ©tra^en= ober Blaßbilb rerun flatten ober in feiner
Beleuchtung beeinträchtigen, finb z" verbieten.

7. ©in Stecht auf häßliches Bauen unb bie bamit
oerbunbene ©chäbigung ber nachbarlichen unb ber öf»

fentlichen ^jntereffen lann nicht anerfannt werben. Die
Berweigerung ber Bewilligung non Bauten aus äft»
hetifdjen ©rünben foil baher feine ©ntfchäbigungSpflicht
beS Staates ober Ser ©emetnbe begrünben. ©ine ©nt»
fct)äbigung foil nur ba, wo bie au§ äfthetifdjen ©rünben
geforberte Abänberung beS fßrojefteS mit unoerhältniS»
mäfjig hohe" Dpfern oerbunben ift, für bie über baS

übliche Blaß hinauSgeljenbe Bef'djränfung gewährt werben.
8. Durch bie ©efeße follen ben ©emeinbebehörben

biejenigen Befugniffe eingeräumt unb Pflichten überbunben
werben, weldje bie Durchführung ber oorftehenben ©runb»
fäße fichera.

$u biefen S£l^efcn bemerfte ber Beferent fotgenbeS:

Ad 2. Aßieoiel eine einfichtige Behörbe jur ©rhaltung
ron Staturfchönheiten tun fann, geigt baS Söntfchwerf.
ABenn ber öfiliche Abfctjluß bann nod) bewalbet wirb,
fo wirft er nicht fiörenb auf ben Befchauer. Borteilhaft
ift bie Rührung beS 3"Ieitung§ftollenS ganz i<" Seife"
brin. Aßeniger gut finb bie groei ßementHöße an Ser

fßragelftraße, bie am Anfang biefeS KanaleS zur Auf»
nähme twn Abfc£)Iußüorrichtungen gebaut finS. DaS
hätte man mit wenig 9Jtet)rfofien beffer machen fönnen,
entweber burd) AuSgeftaltung ber ©inmünbung z" einer
©rotte ober bann burd) anbere Formgebung ber beiben

£>äuSct)en. Der fpeimatfchuß will techmfclje ABerfe nicht
hintertreiben, fonbern förbern in ber ABeife, baß fte

richtig angelegt werben unb bieS nicht nur auf bem
Boben ber Dedjnif, fonbern aud) auf bem Boben beS

BaturfchußeS unb ber fünftlerifcfjen AuSgeftaltung.
Ad 3. Btit ben ©rünfläcfjen finb weniger bie Anlagen

als hauptfächticf) bie ©artenftäSte oerftanben. @S ift
gut unb gefunbheitSförbernb, baß wir fßromenaben h"=
ben; ein guteS Beifpiel liefert gerabe bie Anlage non
©laruS mit einem prächtigen Springbrunnen, mit Bafen»
pläßen unb mit reichlichen Buhegelegenljeiten. 9Ban oer»

langt alfo feine großartigen Blumenbeete, bie oiel Auf»
wenbung brauchen unb bie feineSwegS Stühe bringen
buret) ibjre oielen Soeben. ABer in einer ABiefe auSruht,
ift oiel weniger befdjäftigt als berjenige, ben bie oielen
unb eigenartigen pflanzen zum Befdjauen förmlich ein»
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laben. Da, wo bie ©tabt Sanb gefauft h"t, foil bie

weiträumige Baumeife wenn immer möglich angeftrebt
werben; alfo weniger „Kafernenbau", fonbern mehr
©artenftabt. SBittel unb ABege, folche gute Bebauung?»
ptäne zu erhalten, bieten oor allem Sie Aßettbewerbe.

Ad 5. Da ift baran gebacljt worben, baff gerabe bie

großen ©täbte gerne bereit fein werben, zu helfe". 3Bo

Heinere ©täbte fold)e Berorbnungen unb Borfd)riften
erlaffen, werben bie Departements Borftänbe größerer
©täbte gerne mithelfen, bamit auch bie Bororte unb
Heineren ©täbte fdjön gebaut werben.

Ad 6. |jier ift nicht jebe BeHame z" oerbieten, fon»

bern nur biejenige, bie z" fcfjreieub ift ober Berfehr?»
ftörungen oerurfacht.

(Schluß folgt.)

Jfllsenieines Bauwesen.
Die hiftorifdje ûiegenfdjnft Boden hoch über bem

gürtthfee (Bocfenfrieg) mit bem alten ©cljloß ift nebft
Zwei anbern anftoßenSen Siegenfdhaften in ben Befit; be?

tperrn Dr. A. ©chmarzenbac£)=AßiIIe (Teilhaber ber großen
©eibenfabrifationSfirma Schwarzenbach & ©ie. in Ahoi'
wil 2c. unb ©dhwiegerfohn beS fperrn Dberften ABille)
übergegangen, ©r wirb bort burch Umbauten unb Arron»
bierungen wot)l ben fdjonften unS größten f)errfc£)aftSfiß
am 3üritf)fee einrichte". Die 9iüfcf)lifoner hofften immer,
er werbe fid) in ihrer ©emeinbe nieberlaffen unb burd)
eine großartige Baute „oeremigen", wie SteS fein Bater
burd) baS Schloß Schwarzenbach unb fein Bruber @.

Schwarzenbach» o. 9Buralt burd) Sie wunSeroolle, in eng»

liferent SanbhauS=©til erbaute Bilta, bie mit Becfjt in aHen

Blättern beS KunfibauS als ÜJiufterbau gerühmt wirb, getan

haben. Bun, „eS Ijat nicht foßen fein", obfcfjon prääjtige

ißläße hiefür oorhanben gewefen wären 2Ran barf fid)
aber am ganzen Füricßfee freuen, baß ein fo wunberfd)öner
fßunft wie Boden in folche funftfinnigen tpänbe fommt.

©troßen» unb Botbrüdenbnute im ©immentol.
Fnfolge beS gefährlichen ABalbbranbeS an ber ©tmmen»

fluh h"t ber bernifche BegierungSrat befc^loffen, eS fei

bei AltiSader, ba, wo bie ©immental» unS Det)=©traße
ftd) trennen, eine prooiforifche Boibrüde über bie ©imme

Zu erftellen, bie für längere 3eit, wohl für F"h^, 6e»

red)net ift unb auch fernere Saften tragen fönnte. ®ie

©immentalftraße wirb bamit auf baS redjte Ufer ber

©imme oerlegt, inbem ber beftehenbe A5eg oerbeffert
wirb unb bie Straße bann ben Umweg über ABimmté

unb ©piez wadjen muß. Die entfpre^enbe ©trede ber

jetzigen ©traße muß nämlich auf längere 3eü, wohl auf

Fahre, wegen ber ©teinfd)Iäge unb Butfcljungen gefperrt
werben. Denn wenn fRegen "fällt, fo wirb er ben hdßen

Kai! löfchen unb fo neue ©rbbemegungen auSlöfen. Steßn»

lict) wirb eS gehen, wenn im ABinter baS ©rbreid) gefriert

unb bann mieSer auftaut. @o finb auf ber ©trede nod)

lange ©teinfehläge oorauSzufeljen. Der BegierungSrat
hat. benn auch einen unbegrenzten Krebtt für bie neue

Brüde unb bie Botarbeiten bewilligt.

Beue£ ©chulhouS tn ©d)affhß"fen- ®er ©tabtrat

hat ftch mit bem ©chulrat über ben Bauplatz für ein

neues ©djulhauS in ©chaffhaufen geeinigt. ©S foïï in^

ABalbUrchfche @ut, zmifd)«" ber 9ttüf)lenftraße, ber

benftraße unb ber Bahnlinie, geftellt werben. ABegen

ber Bähe ber Bahn walteten ernfte Bebenîen, allein eine

auswärtige @;rpertife fprad) fid) für biefen fßlan feßt

günftig auS. ^offentlid) geht eS nicht abermals fieben
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Untersagung jeder Baute, welche unschön ist oder dem
Charakter ihrer Umgebung nicht angepaßt ist, genügenden
Schutz gegen die Verunstaltung der Städte gewähren.
Gegen die Verweigerung einer baupolizeilichen Bau-
bewilligung aus ästhetischen Gründen soll die Berufung
an eine Sachverständigen-Kommission offen stehen.

5. Die Behörden sollten Bauberatungsstellen schaffen,
welche unentgeltlich Bauprojekte ästhetisch begutachten und
Verbesserungsvorschläge ausarbeiten.

6. Die Anbringung von Reklameschildern, Schau-
kästen, Ausschriften, Lichtreklamen u. s. w., welche das
Orts-, Straßen- oder Platzbild verunstalten oder in seiner
Beleuchtung beeinträchtigen, sind zu verbieten.

7. Ein Recht auf häßliches Bauen und die damit
verbundene Schädigung der nachbarlichen und der öf-
fentlichen Interessen kann nicht anerkannt werden. Die
Verweigerung der Bewilligung von Bauten aus äst-
hetischen Gründen soll daher keine Entschädigungspflicht
des Staates oder der Gemeinde begründen. Eine Ent-
schädigung soll nur da, wo die aus ästhetischen Gründen
geforderte Abänderung des Projektes mit unverhältnis-
mäßig hohen Opfern verbunden ist, für die über das
übliche Maß hinausgehende Beschränkung gewährt werden.

8. Durch die Gesetze sollen den Gemeindebehörden
diejenigen Befugnisse eingeräumt und Pflichten überbunden
werden, welche die Durchführung der vorstehenden Grund-
sätze sichern.

Zu diesen Thesen bemerkte der Referent folgendes:

2. Wieviel eine einsichtige Behörde zur Erhaltung
von Naturschönheiten tun kann, zeigt das Löntschwerk.
Wenn der östliche Abschluß dann noch bewaldet wird,
so wirkt er nicht störend auf den Beschauer. Vorteilhaft
ist die Führung des Zuleitungsstollens ganz im Felsen
drin. Weniger gut sind die zwei Zementklötze an der
Pragelstraße, die am Anfang dieses Kanales zur Auf-
nähme von Abschlußvorrichtungen gebaut sind. Das
hätte man mit wenig Mehrkosten besser machen können,
entweder durch Ausgestaltung der Einmündung zu einer
Grotte oder dann durch andere Formgebung der beiden

Häuschen. Der Heimatschutz will technische Werke nicht
hintertreiben, sondern fördern in der Weise, daß sie

richtig angelegt werden und dies nicht nur auf dem
Boden der Technik, sondern auch auf dem Boden des

Naturschutzes und der künstlerischen Ausgestaltung.
3. Mit den Grünflächen sind weniger die Anlagen

als hauptsächlich die Gartenstädte verstanden. Es ist
gut und gesundheitsfördernd, daß wir Promenaden ha-
ben; ein gutes Beispiel liefert gerade die Anlage von
Glarus mit einem prächtigen Springbrunnen, mit Rasen-
Plätzen und mit reichlichen Ruhegelegenheiten. Man ver-
langt also keine großartigen Blumenbeete, die viel Auf-
wendung brauchen und die keineswegs Ruhe bringen
durch ihre vielen Farben. Wer in einer Wiese ausruht,
ist viel weniger beschäftigt als derjenige, den die vielen
und eigenartigen Pflanzen zum Beschauen förmlich ein-
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laden. Da, wo die Stadt Land gekauft hat, soll die

weiträumige Bauweise wenn immer möglich angestrebt
werden; also weniger „Kasernenbau", sondern mehr
Gartenstadt. Mittel und Wege, solche gute Bebauungs-
pläne zu erhalten, bieten vor allem die Wettbewerbe.

5. Da ist daran gedacht worden, daß gerade die

großen Städte gerne bereit sein werden, zu helfen. Wo
kleinere Städte solche Verordnungen und Vorschriften
erlassen, werden die Departements-Vorstände größerer
Städte gerne mithelfen, damit auch die Vororte und
kleineren Städte schön gebaut werden.

áii 6. Hier ist nicht jede Reklame zu verbieten, son-

dern nur diejenige, die zu schreiend ist oder Verkehrs-
störungen verursacht.

(Schluß folgt.)

Mgmeiim La«««««.
Die historische Liegenschaft Bocken hoch über dem

Zürichsee (Bockenkrieg) mit dem alten Schloß ist nebst

zwei andern anstoßenden Liegenschaften in den Besitz des

Herrn Dr. A. Schwarzenbach-Wille (Teilhaber der großen
Seidenfabrikationsfirma Schwarzenbach K, Cie. in Thal-
wil zc. und Schwiegersohn des Herrn Obersten Wille)
übergegangen. Er wird dort durch Umbauten und Arron-
dierungen wohl den schönsten und größten Herrschaftssitz
am Zürichsee einrichten. Die Rüschlikoner hofften immer,
er werde sich in ihrer Gemeinde niederlassen und durch
eine großartige Baute „verewigen", wie dies sein Vater

durch das Schloß Schwarzenbach und sein Bruder E.

Schwarzenbach- v. Muralt durch die wundervolle, in eng-

lischem Landhaus-Stil erbaute Villa, die mit Recht in allen

Blättern des Kunstbaus als Musterbau gerühmt wird, getan

haben. Nun, „es hat nicht sollen sein", obschon prächtige
Plätze hiefür vorhanden gewesen wären! Man darf sich

aber am ganzen Zürichsee freuen, daß ein so wunderschöner
Punkt wie Bocken in solche kunstsinnigen Hände kommt.

Straßen- und Notbrückenbaute im Simmental.
Infolge des gefährlichen Waldbrandes an der Simmen-
fluh hat der bernische Regierungsrat beschlossen, es sei

bei Altisacker, da, wo die Simmental- und Oey-Straße
sich trennen, eine provisorische Notbrücke über die Simme

zu erstellen, die für längere Zeit, wohl für Jahre, be-

rechnet ist und auch schwere Lasten tragen könnte. Die

Simmentalstraße wird damit auf das rechte Ufer der

Simme verlegt, indem der bestehende Weg verbessert

wird und die Straße dann den Umweg über Wimmis
und Spiez machen muß. Die entsprechende Strecke der

jetzigen Straße muß nämlich auf längere Zeit, wohl auf

Jahre, wegen der Steinschläge und Rutschungen gesperrt

werden. Denn wenn Regen "fällt, so wird er den heißen

Kalk löschen und so neue Erdbewegungen auslösen. Aehn-

lich wird es gehen, wenn im Winter das Erdreich gefriert

und dann wieder auftaut. So sind auf der Strecke noch

lange Steinschläge vorauszusehen. Der Regierungsrat
hat denn auch einen unbegrenzten Kredit für die neue

Brücke und die Notarbeiten bewilligt.

Neues Schulhaus in Schasfhausen. Der Stadtrat
hat sich mit dem Schulrat über den Bauplatz für ein

neues Schulhaus in Schaffhausen geeinigt. Es soll ins

Waldkirchsche Gut, zwischen der Mühlenstraße, der Gra-

benstraße und der Bahnlinie, gestellt werden. Wegen

der Nähe der Bahn walteten ernste Bedenken, allein eine

auswärtige Expertise sprach sich für diesen Plan sehr

günstig aus. Hoffentlich geht es nicht abermals sieben

Jahre, bis man sich über den Bau selbst geeinigt hat

Für die Erstellung einer neuen Gas- und Wasser-

leitung in St. Gallen in der zu verlängernden Froh-


	Massnahmen zum Schutze und zur Förderung der Schönheit der Städte

